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Unfällen und Berufskrankheiten. Die Be-
stimmungen des UVG sind in sämtlichen 
Betrieben in der Schweiz anwendbar, die 
Arbeitnehmer beschäftigen.

Auch im Rahmen der Verhütung von 
Berufsunfällen und Berufskrankheiten 
ist der Arbeitgeber zum Ergreifen der 
notwendigen und verhältnismässigen 
Massnahmen verpflichtet: Notwendige 
persönliche Schutzausrüstungen müssen 
vorhanden sein und benützt werden; die 
Sicherheitseinrichtungen müssen instal-
liert und richtig gebraucht werden; die 
Arbeiten müssen durch qualifiziertes und 
korrekt instruiertes Personal ausgeführt 
werden. Zudem hat der Arbeitgeber die 
Mitarbeitenden bei der Präventionsarbeit 
zur Mitwirkung heranzuziehen (Art. 82 
Abs. 2 UVG).

Das Schweizer Arbeitsgesetz (ArG) kon-
kretisiert den Gesundheitsschutz für die-

Fürsorgepflicht

Der Arbeitgeber hat nach der allgemei-
nen Fürsorgepflicht den Mitarbeitenden 
Schutz und Fürsorge zu gewähren und 
deren berechtigte Interessen zu wahren. 
Der Persönlichkeitsschutz der Mitarbei-
tenden ist ein Ausfluss der Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers und wird in Art. 328 
Abs. 1 Obligationenrecht (OR) konkreti-
siert. Zu den geschützten Persönlichkeits-
gütern gehören insbesondere das Leben, 
Gesundheit, körperliche Integrität, per-
sönliche und berufliche Ehre, Stellung 
und Ansehen im Beruf, Geheim- und Pri-
vatsphäre, Meinungsäusserungsfreiheit 
und die Freiheit der gewerkschaftlichen 
Organisation.

Die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers er-
fordert dabei nicht nur die Unterlassung 
von Pflichtverletzungen, sondern auch 
ein aktives Tätigwerden des Arbeitgebers. 

Gemäss Art. 328 Abs. 2 OR ist der Arbeit-
geber zum Schutz von Leben, Gesundheit 
und persönlicher Integrität der Mitarbei-
tenden dazu verpflichtet, alle Massnah-
men zu treffen, die nach der Erfahrung 
notwendig, nach dem Stand der Technik 
anwendbar und den Verhältnissen des 
Betriebes angemessen sind, soweit es ihm 
mit Rücksicht auf das einzelne Arbeitsver-
hältnis und die Natur der Arbeitsleistung 
billigerweise zugemutet werden kann.

Schutz von Leben und Gesundheit

Unter dem Teilaspekt Schutz von Leben 
und Gesundheit ist der Arbeitgeber ins-
besondere zur Verhütung von Betriebsun-
fällen und Berufskrankheiten verpflichtet 
(Art. 82 des Bundesgesetzes über die 
Unfallversicherung [UVG]). Das UVG und 
die dazugehörige Verordnung über die 
Unfallverhütung (VUV) enthalten Vor-
schriften betreffend die Verhütung von 

Fürsorgepflicht

Haftung des Arbeitgebers
Der Arbeitgeber ist gegenüber den Mitarbeitenden dazu verpflichtet, ihre Persönlichkeit zu ach-

ten und zu schützen, auf ihre Gesundheit gebührend Rücksicht zu nehmen und für die Wahrung 

der Sittlichkeit zu sorgen. Bei Verletzung dieser Schutzpflichten kann der Arbeitgeber ansonsten 

von Mitarbeitenden haftbar gemacht werden.
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serdem besteht die Gefahr, dass allfällige 
Vorkommnisse durch die Medien an die 
Öffentlichkeit gelangen, was zu einem 
Reputationsschaden führen kann.

Bei Verdacht auf Verstösse gegen die 
arbeitsrechtlichen Bestimmungen im 
Anwendungsbereich des Arbeitsgeset-
zes kann es zudem zu Anzeigen bei den 
Vollzugsbehörden kommen. Diese kön-
nen an den Arbeitgeber treten und die 
Umsetzung von angemessenen Schutz-
massnahmen zugunsten der Gesundheit 
der Mitarbeitenden mittels Verfügung 
verlangen. Auch bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsvorschriften im Rahmen des 
UVG kann Verwaltungszwang ausgeübt 
werden, sofern durch die Nichtbeachtung 
von Sicherheitsvorschriften das Leben 
oder die Gesundheit der Mitarbeitenden 
schwer gefährdet werden.

Eine Verfügung der Behörden kann mit 
der Androhung einer Busse im Wider-
handlungsfall verbunden werden. Bei 
anhaltender Nichtbeachtung der recht-
lichen Vorgaben bzw. behördlichen An-
ordnungen kann diese schliesslich fällig 
werden. Als letzte Massnahme kann the-
oretisch die Benützung der Räume oder 
Einrichtungen des Arbeitgebers verhin-
dert resp. der Betrieb für eine gewisse 
Zeit geschlossen werden.

Eine Verletzung der Vorgaben des ArG in 
Bezug auf den Gesundheitsschutz sowie 
der Vorschriften des UVG kann auch eine 
strafrechtliche Verantwortung des Ar-
beitgebers hervorrufen: Gemäss Art. 59 
Abs. 1 lit. a ArG droht Arbeitgebern bei 
vorsätzlichen oder fahrlässigen Zuwider-
handlungen gegen die Vorschriften über 
den Gesundheitsschutz eine Geldstra-
fe von bis zu 180 Tagessätzen; gemäss 
Art. 112 Abs. 1 lit. d UVG droht Arbeitge-
bern bei vorsätzlichen bzw. fahrlässigen 
Zuwiderhandlungen gegen die Vorschrif-
ten über die Verhütung von Berufsunfäl-
len und Berufskrankheiten ebenfalls eine 
Geldstrafe von bis zu 180 Tagessätzen 
bzw. eine Busse, wenn dadurch andere 
ernstlich gefährdet werden.

Bei juristischen Personen richtet sich die 
Strafuntersuchung gegen die Organmit-
glieder, wie z.B. den Verwaltungsrat, die 
geschäftsführenden Gesellschafter sowie 
die tatsächlich leitenden Personen.

jenigen Betriebe, die dem Arbeitsgesetz 
unterstellt sind. Art. 6 ArG wiederholt 
zwar im Wesentlichen die Bestimmung 
aus dem Privatrecht. Zudem wird aber 
statuiert, dass Arbeitgeber insbeson-
dere die betrieblichen Einrichtungen 
und den Arbeitsablauf so zu gestalten 
haben, dass Gesundheitsgefährdungen 
und Überbeanspruchungen der Mitar-
beitenden nach Möglichkeit vermieden 
werden. Des Weiteren wird auf die Ver-
ordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3) 
verwiesen, welche die zu treffenden 
Massnahmen für den Gesundheits-
schutz regelt.

Schutz vor  
sexueller Belästigung

Unter die Pflicht zur Wahrung der Sitt-
lichkeit fällt hauptsächlich die Pflicht 
des Arbeitgebers, seine Mitarbeitenden 
vor sexueller Belästigung zu schützen. 
Den Arbeitgeber treffen auch hier aktive 
Handlungspflichten. Wenn die getroffe-
nen Massnahmen nicht erfolgreich sind, 
muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass 
den Opfern keine weiteren Nachteile ent-
stehen (Art. 328 Abs. 1 OR; Art. 5 Abs. 3 
Gleichstellungsgesetz [GlG]).

Mögliche Haftbarkeit

Arbeitgeber sind rechtlich verpflichtet, 
dem Schutz der Persönlichkeit und Ge-
sundheit ihrer Mitarbeitenden Sorge 
zu tragen. Verletzt ein Arbeitgeber die 
Schutzpflichten, drohen u.U. namentlich 
die folgenden rechtlichen und finanziel-
len Konsequenzen:

 • Die in der Praxis weitaus häufigste 
Konsequenz im Zusammenhang mit 
Verletzungen der Fürsorgepflicht ist 
die Missbräuchlichkeit einer Arbeit-
geberkündigung. Eine Kündigung 
kann nicht nur aufgrund der Kün-
digungsmotive, sondern auch auf-
grund der Art und Weise, wie das 
Kündigungsrecht ausgeübt wird, 
missbräuchlich sein. Dies ist beson-
ders bei Kündigungen in Konflikt-
situationen und von älteren Mitar-
beitenden zu beachten. Die Folgen 
von missbräuchlichen Kündigungen 
können kostspielig sein. Mitarbei-
tende können eine Entschädigung 
(Pönale) von bis zu sechs Monatslöh-

nen fordern. Die damit verbundenen 
Gerichtsverfahren können zeit- und 
kostenintensiv sein.

 • Eine Verletzung der Schutzpflichten 
durch den Arbeitgeber kann auch zu 
einer privatrechtlichen Haftbarkeit ge-
genüber betroffenen Mitarbeitenden 
führen. Diese können die Vertragsver-
letzung gemäss Art.  97 OR geltend 
machen und die Bezahlung von Scha-
denersatz oder eine Genugtuung for-
dern, sofern sich der Arbeitgeber nicht 
exkulpieren kann.

 • Bei Persönlichkeitsverletzungen bzw. 
einer Diskriminierung nach dem 
Gleichstellungsgesetz (GlG) haben 
Mitarbeitende Ansprüche auf Verbot, 
Beseitigung, Unterlassung sowie Fest-
stellung einer widerrechtlichen Verlet-
zung (Art. 28a ZGB; Art. 5 Abs. 1 GlG). 
Im Fall einer sexuellen Belästigung kön-
nen betroffene Mitarbeitende zudem 
eine Entschädigung von bis zu sechs 
Monatslöhnen geltend machen, so-
fern der Arbeitgeber nicht beweisen 
kann, dass er seiner Sorgfaltspflicht 
nachgekommen ist (Art. 5 Abs. 3 und 
4 GlG).

 • In besonders schwerwiegenden Fällen, 
z.B. bei unzumutbaren Arbeitsbedin-
gungen, ist nach vorgängiger Ermah-
nung durch Mitarbeitende eine Ar-
beitsverweigerung denkbar. Bei einer 
solchen Arbeitsverweigerung würde 
sich der Arbeitgeber im Annahmever-
zug befinden und wäre somit zur Zah-
lung des Lohnes weiterhin verpflichtet 
(Art. 324 OR).

 • Die Mitarbeitenden haben letztlich 
auch die Möglichkeit, ordentlich zu 
kündigen (Art. 335 OR), in beson-
ders gravierenden Fällen bzw. nach 
vorheriger Verwarnung sogar fristlos  
(Art. 337 OR).

Weitere Konsequenzen

Bei Missachtung der Schutzpflichten 
droht zudem auch ein Klima der Ver-
unsicherung und des Misstrauens, was 
erfahrungsgemäss wiederum zu einer 
allgemein sinkenden Zufriedenheit der 
Mitarbeitenden, Häufung von Fehlzeiten 
und sinkender Produktivität führt. Aus-
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Empfehlungen

Der Arbeitgeber muss im Prinzip sicher-
stellen, dass die Mitarbeitenden ihre Ar-
beitsleistung erbringen können, ohne in 
ihrer persönlichen Integrität verletzt zu 
werden. Um den Persönlichkeits- und Ge-
sundheitsschutz der Mitarbeitenden zu 
wahren, empfehlen wir, entsprechende 
Massnahmen zu ergreifen, wobei diese 
nach der jeweiligen Angemessenheit und 
Verhältnismässigkeit zu beurteilen und zu 
definieren sind:

 • Arbeitsorganisation: Die Art, der Um-
fang und die Arbeitsbedingungen sollten 
so festgelegt und organisiert werden, 
dass die Mitarbeitenden geschützt sind, 
z.B. Einhaltung der Vorschriften zur Ar-
beitssicherheit, Einhaltung der Arbeits-
zeitvorschriften, Einhaltung der Gesund-
heitsvorschriften im Arbeitsgesetz etc.

 • Prävention: Reglemente schaffen kla-
re Regeln und sorgen für Rechtssicher-
heit. Ein weiterer wichtiger Kanal ist das 
Weisungsrecht des Arbeitgebers. Es ist 

deshalb entscheidend, dass nicht nur 
die rechtlichen Arbeitsbedingungen, 
sondern auch klare Erwartungen an die 
Unternehmenskultur, mithin die Unter-
nehmensgrundsätze und das Verhalten 
der Mitarbeitenden festgehalten sind. 
Dies kann z.B. in einem Code of Con-
duct oder in Policies zu verschiedenen 
Themen formuliert sein, wobei für all-
fälliges Fehlverhalten Sanktionen ange-
droht werden können. Sodann sollten 
sich Arbeitgeber klar für ein die persön-
liche Integrität und die Gesundheit der 
Mitarbeitenden wahrendes, belästi-
gungsfreies Klima starkmachen, indem 
leitende Angestellte und Vorgesetzte 
mit guten Beispiel vorangehen.

 • Reaktion: Sollte es trotz arbeitsorga-
nisatorischer Massnahmen und Prä-
ventionsarbeit zu allfälligen Vorfällen 
kommen, hat der Arbeitgeber die Vor-
fälle bzw. Vorwürfe rasch abzuklären 
und entsprechend zu handeln. Bei Be-
kanntwerden von etwaigen Vorfällen 
sollten Arbeitgeber daher umgehend 
intervenieren und reagieren. Der Ar-

beitgeber sollte betroffenen Mitarbei-
tenden Unterstützungsmöglichkeiten 
aufzeigen und bereitstellen (z.B. eine 
interne und/oder externe Anlaufstelle 
für Betroffene).

Arbeitgeber sind jedenfalls gut beraten, 
ihren Schutzpflichten gegenüber ihren 
Mitarbeitenden nachzukommen. Ansons-
ten drohen unangenehme Konsequenzen.
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